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NIEDERSCHRIFT ÜBER 
DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES 
MARKTGEMEINDERATES 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, 14.08.2023 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 19:59 Uhr 
Ort: im Sitzungssaal des 

Rathauses 
 

 

TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
  

2. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 
Sitzung getroffener Beschlüsse 

  

3. Freiwillige Feuerwehr Oberlindach, Antrag 
auf Zuschuss für die Erweiterung der 
Küche im Feuerwehrhaus 

  

4. Katholische Kirchenstiftung St. Josef 
Weisendorf; Kostenübernahme für 
Erstausstattung im Anbau an das 
Kinderhaus St. Josef 

  

5. Katholische Kirchenstiftung St. Josef 
Weisendorf; Antrag auf Zuschuss für 
Anschaffungen für die Jugendarbeit 

  

6. Katholisches Pfarramt Hannberg; Antrag 
auf Zuschuss für Anschaffungen für die 
Jugendarbeit 

  

7. ASV Weisendorf; Antrag auf Zuschuss für 
die Anschaffung von Fußballtoren 

  

8. Haushalt 2023 
  

8.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan des 
Marktes Weisendorf für das Haushaltsjahr 
2023 

  

8.2 Finanzplan des Marktes Weisendorf für 
das Haushaltsjahr 2023 für die Jahre 
2022 bis 2026 

  

8.3 Stellenplan des Marktes Weisendorf für 
das Haushaltsjahr 2023 

  

  Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
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Erster Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein 
eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung 
des Marktgemeinderates, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Marktgemeinderates fest. 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
 
1. Genehmigung der 

Sitzungsniederschrift 
 

 
Mit der Einladung wurde die 
Sitzungsniederschrift versandt. 
 
Die Sitzungsniederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Marktgemeinderates am 
25.07.2023 wird genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
 
Das Protokoll der nichtöffentlichen Sitzung 
des Marktgemeinderates vom 25.07.2023 
wird zur Kenntnis während der Sitzung in 
Umlauf gegeben und gilt als genehmigt, 
wenn keine Einwände erhoben werden. 
 
 
 
2. Bekanntgabe der in 

nichtöffentlicher Sitzung 
getroffener Beschlüsse 

 

 
Sachverhalt 
 
Folgende Beschlüsse der nichtöffentlichen 
Sitzung des Marktgemeinderates Weisendorf 
vom 25.07.2023 werden bekanntgegeben: 
 
TOP 3  Städtebauförderung; 
Toilettenanlage Schlossgarten – 
Auftragsvergabe 
 
Beschluss:  
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf beschließt 
das Angebot BUDATECHNIKA von der Firma 

H.S. Nord Container Handelsgesellschaft 
m.b.H, Am Handelspark 8, 18184 
Broderstorf, OT Neuendorf vom 24.07.2023 
in Höhe von 78.242,50 € anzunehmen. Die 
jährliche Wartung bei einer Toilette beträgt 
derzeit 3.570,00 € brutto. Sonderoptionen 
sind gegen Mehrpreis und Anfrage möglich.  
 
Lt. Kostenberechnung des Büros Topos team 
Hochbau-, Stadt- und Landschaftsplanung 
GmbH, Nürnberg vom 25.07.2023 betragen 
die Gesamtherstellungskosten 108.547,19 € 
brutto.  
 
Es handelt sich um eine Maßnahme im 
Rahmen der Städtebauförderung.  
 
Der Erste Bürgermeister oder seine 
Stellvertretung werden zur Beauftragung 
ermächtigt. 
 
TOP 4  Mietvertrag für die 
integrative Klasse/n in der Grundschule II; 
  Änderungsvertrag 
(Verlängerung) 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf stimmt 
dem Abschluss des vorliegenden 
Mietvertrages für die Integrationsklassen der 
Wilhelm-Pfeffer-Schule zu. Der Mietzins 
beträgt 4 €/ je m² pro Monat. 
 
TOP 5  Kirchweih Weisendorf 2023; 
Billigung des Vertrages mit dem Festwirt 
 
Beschluss: 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf billigt den 
Abschluss des vorliegenden Vertrags (Stand 
25.07.2023).mit dem Festwirt Restaurant Zur 
Grünen Au GmbH, Äußere Brucker Str. 90, 
91052 Erlangen, vertreten durch Herrn 
Marcel Palmer 
 
 
Zur Kenntnis genommen 
 
 
 
 
3. Freiwillige Feuerwehr 

Oberlindach, Antrag auf 
Zuschuss für die Erweiterung der 
Küche im Feuerwehrhaus 
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Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 15.05.2023 beantragte die 
Freiwillige Feuerwehr Oberlindach einen 
Zuschuss für die Erweiterung der Küche im 
Feuerwehrhaus um 3 Unterschränke und 
einen Geschirrspüler. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf 1.955,00 €. 
 
In 2016 wurde für die Anschaffung der Küche 
ein Zuschuss von 75 % der 
Anschaffungskosten gewährt. Eine 
Eigenbeteiligung der Feuerwehr von 25 % 
wurde damit begründet, dass die Küche nicht 
ausschließlich von der aktiven Mannschaft 
genutzt wird. 
 
Wenn man dieser Argumentation bei der 
Erweiterung der Küche folgt, beträgt der 
Zuschuss der Gemeinde 1.466,25 €. Es wird 
vorgeschlagen den Zuschuss auf 1.500,00 € 
aufzurunden. Damit gehen auch die, für die 
Erweiterung der Küche angeschafften 
Einrichtungsgegenstände, in das Eigentum 
des Marktes Weisendorf über. 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf 
beschließt, der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberlindach einen Zuschuss in Höhe von 
1.500,00 € für die Anschaffung von 3 
Unterschränken und eines Geschirrspülers 
für die Küche im Feuerwehrhaus zu 
gewähren. Die Kosten sind durch die Vorlage 
von Rechnungen samt Zahlungsnachweisen 
nachzuweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
 
 
4. Katholische Kirchenstiftung St. 

Josef Weisendorf; 
Kostenübernahme für 
Erstausstattung im Anbau an das 
Kinderhaus St. Josef 

 

 
Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 18.07.2023 beantragte die 
Katholische Kirchenstiftung St. Josef 
Weisendorf die Übernahme der Kosten für 
die Erstausstattung im Anbau an das 
Kinderhaus St. Josef. 

 
Eine Zusammenstellung der zu erwartenden 
Kosten liegt vor. Daraus ergeben sich 
Gesamtkosten in Höhe von 10.000 €.  
 
Der Markt Weisendorf hat erstmals in 2022 
die Kosten für die Erstausstattung einer 
Kindertagesstätte, der KiTa „Hand in Hand“, 
übernommen. 
 
 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf 
beschließt, der Katholischen Kirchenstiftung 
St. Josef Weisendorf einen Zuschuss in Höhe 
von 10.000 € für die Erstausstattung im 
Anbau an das Kinderhaus St. Josef zu 
gewähren. Die Kosten sind durch Vorlage der 
Rechnungen samt Zahlungsnachweisen 
nachzuweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
 
 
5. Katholische Kirchenstiftung St. 

Josef Weisendorf; Antrag auf 
Zuschuss für Anschaffungen für 
die Jugendarbeit 

 

 
Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 26.04.2023 beantragte die 
Katholische Kirchenstiftung St. Josef 
Weisendorf einen Zuschuss für 
Anschaffungen für das Zeltlager der 
Ministranten und Sternsinger. 
 
Für das Zeltlager wurden Tischtennisplatten, 
Tischtennisschläger und Badminton-Sets 
angeschafft. 
 
Nach den Vereinsförderrichtlinien des 
Marktes Weisendorf werden zur 
Durchführung von Jugendzeltlagern 
Zuschüsse gewährt. Hierbei gelten die 
Richtlinien des Kreisjugendringes Erlangen-
Höchstadt. Anträge auf Zuschüsse müssen 
rechtzeitig vor Durchführung der Maßnahme 
beim Kreisjugendring gestellt werden. Nach 
Gewährung eines Zuschusses durch den 
Kreisjugendring gewährt die Gemeinde einen 
Zuschuss in gleicher Höhe. 
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Ein Antrag beim Kreisjudendring Erlangen-
Höchstadt wurde im vorliegenden Fall nicht 
gestellt. Dieser bezuschusst die Anschaffung 
von Spielgeräten laut seinen 
Zuschussrichtlinien vom 04.05.2023 mit 
maximal 33 %.  
 
Bei den gemeldeten Gesamtkosten von 
479,52 € würde der Zuschuss des Marktes 
Weisendorf 159,84 € (= 33 % der 
Gesamtkosten) betragen. 
 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf 
beschließt, der Katholischen Kirchenstiftung 
St. Josef Weisendorf einen Zuschuss in Höhe 
von 159,84 € für die Anschaffung von 
Tischtennisplatten, Tischtennisschlägern und 
Badminton-Sets zu gewähren. Die Kosten 
sind durch die Vorlage der Rechnungen samt 
Zahlungsnachweisen nachzuweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
 
 
6. Katholisches Pfarramt Hannberg; 

Antrag auf Zuschuss für 
Anschaffungen für die 
Jugendarbeit 

 

 
Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 24.05.2023 beantragte 
das Katholische Pfarramt Hannberg Geburt 
Mariens einen Zuschuss für Anschaffungen 
für das Zeltlager von Kindern aus den 
Ortschaften Hannberg, Großenseebach und 
Weisendorf. 
 
Für das Zeltlager wurden für das Jugendteam 
Weisendorf Zeltheringe und Stapelbehälter 
angeschafft. 
 
Nach den Vereinsförderlinien des Marktes 
Weisendorf werden zur Durchführung von 
Jugendzeltlagern Zuschüsse gewährt. 
Hierbei gelten die Richtlinien des 
Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt. Nach 
Gewährung eines Zuschusses durch den 
Kreisjugendring gewährt die Gemeinde einen 
Zuschuss in gleicher Höhe. 

 
Der Zuschuss des Kreisjugendrings beträgt 
217,34 € (laut Bescheid vom 24.05.2023), so 
dass sich für den Markt Weisendorf ebenfalls 
ein Zuschussbetrag von 217,34 € ergibt.  
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf 
beschließt, dem Katholischen Pfarramt 
Hannberg Geburt Mariens einen Zuschuss in 
Höhe von 217,34 € für die Anschaffung von 
Zeltheringen und Stapelbehältern zu 
gewähren. Die Kosten sind durch die Vorlage 
von Rechnungen samt Zahlungsnachweisen 
nachzuweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
 
 
7. ASV Weisendorf; Antrag auf 

Zuschuss für die Anschaffung 
von Fußballtoren 

 

 
Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 13.06.2023 beantragte 
der ASV Weisendorf e.V. einen Zuschuss für 
die Anschaffung von Fußballtoren für sein 
Hauptspielfeld. Nach einem dem Verein 
vorliegenden Angebot belaufen sich die 
Anschaffungskosten auf 5.515 €. 
 
Nach den Vereinsförderrichtlinien des 
Marktes Weisendorf beträgt der Fördersatz 
für Investitionshilfen 10 % der förderfähigen 
Investitionskosten, so dass sich ein Zuschuss 
in Höhe von 551,50 € errechnet.  
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat Weisendorf 
beschließt, den ASV Weisendorf e.V. einen 
Zuschuss in Höhe von 551,50 € für die 
Anschaffung neuer Fußballtore zu gewähren. 
Die Kosten sind durch die Vorlage von 
Rechnungen samt Zahlungsnachweisen 
nachzuweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11   
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8. Haushalt 2023  

 
 
 
 
 

8.1 

Haushaltssatzung und 
Haushaltsplan des Marktes 
Weisendorf für das Haushaltsjahr 
2023 

 

 
Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung vom 27.07.2023 hat der 
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss den 
Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 eingehend beraten und 
zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Marktgemeinderat wurde einstimmig 
empfohlen, dem Haushaltsplan samt Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen und 
die Haushaltssatzung 2023 zu beschließen. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 wurden den Mitgliedern 
des Marktgemeinderats mit der 
Sitzungsladung zugesandt. 
 
Über das Ratsinformationssystem stehen der 
Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 allen 
Marktgemeinderatsmitgliedern zur 
Verfügung. 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat stimmt der folgenden 
Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 
samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 zu. 
 
 

Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung des Marktes Weisendorf (Landkreis 

Erlangen-Höchstadt) 

für das Haushaltsjahr 2023 

 

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 

der Markt Weisendorf folgende Haushaltssatzung: 

 

 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 

16.238.500 € 

 

und im Vermögenshaushalt 

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 

14.437.600 € 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt wird auf 

9.984.000 € 
festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 

Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(A) 320 v.H. 

    b) für die Grundstücke (B) 320 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer 320 v.H. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 

auf 

2.000.000 € 
festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in 

Kraft. 

 

 

Weisendorf, MARKT WEISENDORF 

 

 

                                                                            -Siegel- 

                                                                                                                

 Karl-Heinz Hertlein 

                                                                              Erster Bürgermeister 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  
Anwesend: 11   
 

8.2 
Finanzplan des Marktes 
Weisendorf für das Haushaltsjahr 
2023 für die Jahre 2022 bis 2026 

 

 
Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung vom 27.07.2023 hat der 
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss den 
Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 eingehend beraten und 
zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Marktgemeinderat wurde einstimmig 
empfohlen, dem Haushaltsplan samt Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen und 
die Haushaltssatzung 2023 zu beschließen. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 wurden den Mitgliedern 
des Marktgemeinderats mit der 
Sitzungsladung zugesandt. 
 
Über das Ratsinformationssystem stehen der 
Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 allen 
Marktgemeinderatsmitgliedern zur 
Verfügung. 
 
Über den Finanzplan ist ein eigener 
Beschluss zu fassen. 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat stimmt dem 
Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023, 
welcher die Finanzplanungsjahre 2022 bis 
2026 umfasst und Anlage des 
Haushaltsplans ist, zu. Der Finanzplan dient 
als Grundlage für die künftigen 
Haushaltsjahre. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  
Anwesend: 11   
 

8.3 
Stellenplan des Marktes 
Weisendorf für das Haushaltsjahr 
2023 

 

 
Sachverhalt 
 
In seiner Sitzung vom 27.07.2023 hat der 
Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss den 
Entwurf der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 eingehend beraten und 
zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Marktgemeinderat wurde einstimmig 
empfohlen, dem Haushaltsplan samt Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen und 
die Haushaltssatzung 2023 zu beschließen. 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 wurden den Mitgliedern 
des Marktgemeinderats mit der 
Sitzungsladung zugesandt. 
 
Über das Ratsinformationssystem stehen der 
Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan samt Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2023 allen 
Marktgemeinderatsmitgliedern zur 
Verfügung. 
 
Über den Stellenplan ist ein eigener 
Beschluss zu fassen. 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat stimmt dem 
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023, 
welcher Bestandteil des Haushaltsplans ist, 
zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 11  Nein: 0  
Anwesend: 11   
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 

 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung 
von Bürgerinnen und Bürgern gestellten 
Anfragen an den ersten Bürgermeister und 
an die Gemeinderatsmitglieder werden 
beantwortet. 
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Ende der öffentlichen Sitzung: 19:59 Uhr 
 
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
 
Die im Anschluss an die öffentliche Sitzung 
von Bürgerinnen und Bürgern gestellten 
Anfragen an den ersten Bürgermeister und 
an die Gemeinderatsmitglieder werden 
beantwortet. 
 
 
 
 
Karl-Heinz 
Hertlein 

   Eva Fröhlich
 Christian 
Stark 

Erster 
Bürgermeister 

   Schriftführung 
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